
BEKANNTMACHUNG
Bokanntgab6 des Aufsteltungsbeschlusses gem. g 2 Abs. 1 BauGB für die Aufstellung der

Einbezi€hungssatzung ,,Ft.Nr. 31a - 32o" der Stadt Münnerstadt, Stadtt€il Althausen

Der Stadtrat der Stadt Münnerstadt hat in seiner Sitzung am 12.09.2022 den Ertass einer
Einbeziehu ngssatzung für die am nordwesttichen Ortsrand des Stadtteites Atthausen getegenen

Grundstücke Ft.Nr. 318, 319 und 320 (atte Gemarkung Atthausen) beschtossen.

Für die Grundstücke Ft.Nr. 319 und 320 in Atthausen besteht konkretes Bauinteresse für ein
Wohngebäude mit Garage durch den Eigentümer. lm wirksamen Ftächennutzungsptan der Stadt
Münnerstadt sind die an der Ortsstraße ,,Am Hörner" getegenen Grundstücke ats ,,Dorfgebiet
(MD)" dargestettt. Die bauptanungsrechttiche Beurteitung muss derzeit jedoch nach § 35 BauGB

erfotgen. Die Grundstücke liegen im Außenbereich und sind somit aKuett nicht bebaubar. Um die
baurechttichen Voraussetzungen für die Zutässigkeit der geptanten Wohnbebauung am Ortsrand
zu ertangen, ist der Erlass einer Einbeziehungssatzung im Sinne des § 34 Abs. 4 Satz 1 N r. 3 BauGB,
mittets der Durchführung eines vereinfachten Bauteitplanverfahrens gemäß § 13 BaUGB

vorgesehen. Durch die Satzung sotten die Grundstücke Ft.Nr. 319 und 320 der Gemarkung
Atthausen, dem im Zusammenhang bebauten Ortsteit zugeordnet werden. Zum städtebautichen
Lückenschtuss mit der best. Ortsbebauung, muss gemäß Auskunft des Landratsamtes Bad

Kissingen das Grundstück Ft.Nr. 318 der Gemarkung Atthausen mit einbezogen werden.
Die ErschtieBung ist über die vottständig ausgebaute Ortsstraße ,,Am Hörner" gesichert.

Zur Bewättigung der Eingriffsregetung wird eine ca. 295 m2 große Teitf täche des östtich des Ortes,
an der St 2282 getegenen Grundstückes Ft.Nr. 4212 der Gemarkung Atthausen ats

Ausgteichsf täche festgesetzt und der Einbeziehungssatzung zugeordnet.

Ziet der Ptanung ist es, den Bauwunsch des Ortsbürgers zu ermögtichen. Durch die wohnbautiche
Weiterentwicktung an dieser Stette kann die vorhandene lntrastruKur am Ortsrand bzw. enttang
der Straße ,,Am Hörner" weiter ausgelastet und eine geordnete Abrundung der Bebauung
reatisiert werden. Mit der Einbeziehung des derzeitigen Außenbereiches, bietet sich der Stadt
Münnerstadt die Möglichkeit, sehr günstig und schnelt dringend benötigtes Wohn-bautand zu
generieren.

Die Lage und der derzeitige räumtiche Umfang des Ptangebietes, inkt. der Ausgteichsftäche,
können dem nachfotgenden Ptanausschnitt entnommen werden:
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Der Aufstettungsbeschtuss wird hiermit ortsübtich bekannt gemacht.

Mit der Ausarbeitung der Einbeziehungssatzung ,,Ft.Nr. 318 - 320" für den Stadtteit Atthausen
wurde das Ptanungsbüro für Bauwesen, Bautechnik-Kirchner, Oerlenbach beauftragt.

ln der Sitzung des Stadtrates vom 28.07,2025 wurde der ausgearbeitete Ptanentwurf in der Fas-
sung vom 30.06.2025 anerkannt und die frühzeitige Beteitigung der Bürger sowie der Behörden
und sonstigen Träger öffentticher Belange beschtossen.

Frilhzeltlge Bet€itigung dor Öffentlichkolt gem. 3 3 Abs. 1 BaucB

Bei der Aufstettung oderAnderungvon Bauleitptänen sind die Bürger mögtichst frühzeitig über die
altgemeinen Zwecke und Ziete der Ptanung, sich wesenttich unterscheidende Lösungen, die für
die Neugestattung oder Entwicktung eines Gebietes in Betracht kommen, und die
voraussicht[ichen Auswirkungen der Ptanung öffentlich zu unterrichten.
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Zur frühzeitigen Beteitigung der Bürger werden die Vorentwurtsuntertagen der Einbeziehungs-

satzung in der Fassung vom 30.06.2025, in der Zeit

vom 01.09.2025 bis 29.09.2025

im lnternet veröffentticht.
Die zu veröffenttichenden Untertagen der Einbeziehungssatzung können während der

Veröffenttichungsfrist über die Homepage der Stadt Münnerstadt unter
https://www. muen nerstadt.de/planen-ba uen/ba uteitptan u ngen/ eingesehen und abgerufen
werden.

And ere Zuga n gsmöglichkeitetr:
Zusätztich tiegen während der Veröffenttichungsfrist die zu veröffenttichenden Untertagen der

Einbeziehungssatzung zu iedermanns Einsicht öffenttich aus.

Ort der Auslegung: Verwattungsgebäude der Stadt MÜnnerstadt,
Stenayer Ptatz 2, 97702 Münnerstadt
Bauverwattung, Zi.-Nr. 6
während der attgemeinen Dienststunden:
Montag bis Mittwoch 8.15bis 12.00Uhrund 13.'15 bis 15.00Uhr
Donnerstag 8.15 bis 12.00 Uhr und 13.15 bis 18.00 Uhr

Freitag 8.00 bis 1 2.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Während der Veröffenttichungsfrist können Stettungnahmen vorgebracht werden. Die Stet-

Lungnahmen sotlen eteKronisch an technik@muennerstadt.de übermittett, können bei Bedarf

aber auch auf anderem Weg (2.8. per Post an die Stadt Münnerstadt, Bauverwattung, Stenayer

Ptatz 2, 97702 Münnerstadt oder zur Niederschrift) abgegeben werden. Nicht fristgerecht

abgegebene stettungnahmen können bei der Beschtussfassung über den Ertass der

Einbeziehungssatzung unberücksichtigt bteiben, wenn die Stadt Münnerstadt den lnhalt nicht

hätte kennen müssen und deren lnhatt für die Rechtmäßigkeit der Einbeziehungssatzung nicht
von Bedeutung ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass von einer Umwettprütung nach § 2 Abs. 4 BaUGB abgesehen

wird (§ 13 Abs. 3 Satz 4 BaUGB).

Hiftueise zum Datenschutu
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfotgt auf der Grundtage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e

(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie lhre Stettungnahme ohne

Absenderangaben abgeben, erhatten Sie keine Mitteitung über das Ergebnis der PrÜfung. Weitere

lnformationen entnehmen sie bitte dem Formbtatt ,,Datenschutzrechttiche ln-

formationspftichten im Bauteitptanverfahren" das ebenfatts veröffentticht wird bzw öffenttich

austie$.

MÜnnerstadt, den 1 1.08.2025

Micha
Erster

et Kastt
Bürgermeister


